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Förderung Ökologischer/Biologischer Landbau – FRL ÖBL/2023 

Kulisse: nein, Ackerland, Dauergrünland, Gemüseanbau und Dauerkulturen im Freistaat Sachsen, aber Prämienausschluss 

in Kulisse Pflanzenschutzanwendungsverordnung (Ausschlusskulisse nach § 4 PflSchAnwV) für AL und DK  

Lage: gesamtbetrieblich 

Mindestschlaggröße: 0,3000 ha  jährliche Zuwendung  

 Die Teilnahme am Öko-Kontrollverfahren nach VO (EU) 2018/848 erfolgt während 
des gesamten Verpflichtungszeitraumes. Der Nachweis erfolgt auf Grundlage des 
Zertifikates gemäß Artikel 35 Abs. 1 VO (EU) 2018/848 oder des unterzeichneten 
Kontrollvertrages bei Betrieben, die erstmalig am Kontrollverfahren nach der VO (EU) 
2018/848 teilnehmen und für die noch kein Zertifikat ausgestellt wurde. 

 Betreiben von ökologischen Anbauverfahren nach den Vorschriften der VO (EU) 
2018/848 im gesamten Betrieb; ausgenommen sind die Bereiche der ökologischen 
Aquakultur und die ökologische Bienenhaltung 

 jährliche Vorlage des Ökokontrollblattes bei der Bewilligungsbehörde für das 
aktuelle Verpflichtungsjahr bis 31.01. des Folgejahres 

 Führung schlagbezogener Angaben in digitaler Form und Bereitstellung dieser für 
Kontrollen, die Mindestanforderungen zur Dokumentation der Bewirtschaftung sind 
unter (Link wird zeitnah ergänzt) zu finden. 

Einführung Beibehaltung 

ÖBL E 1AL               335 EUR/ha 

ÖBL E 2GL              335 EUR/ha 

ÖBL E 3G                482 EUR/ha 

ÖBL E 4DK           1.410 EUR/ha 

ÖBL B 1AL              230 EUR/ha 

ÖBL B 2GL              230 EUR/ha 

ÖBL B 3G                 413 EUR/ha 

ÖBL B 4DK               890 EUR/ha 

Transaktionskostenzuschlag:     40 EUR/ha, max. 550 EUR (bei 
Betriebssitz in Sachsen) 

Hinweise 

Das gültige Zertifikat gem. Art. 35 Abs. 1 VO (EU) 2018/848 (oder 
der Kontrollvertrag, wenn der Betrieb erstmalig am Kontrollverfahren 
teilnimmt und das Zertifikat noch nicht ausgestellt wurde) ist 
verpflichtende Anlage zum Teilnahmeantrag. Nach Ablauf der 
Gültigkeit ist der Bewilligungsbehörde das neue gültige Zertifikat 
vorzulegen.  

Kombinationsmöglichkeiten mit 

FRL AUK/2023 FRL ISA/2021 FRL AZL/2015 Öko-Regelungen  

ist außer mit AL 2, AL 3, AL 4, AL 9, 
AL 14, GL 10 prinzipiell möglich. Bei 
Überschneidung von 
Förderverpflichtungen wird die 
Zuwendung AUK reduziert. Diese 
Reduzierungen sind bei den 
jeweiligen AUK-Maßnahmen 
aufgeführt. Bei Kombination mit einer 
AUK-Streifenmaßnahme im 
Bruttoschlag wird die Zuwendung 
nach FRL ÖBL/2023 nur für die 
Hauptnutzungsfläche ÖBL gezahlt. 

Die Kombination mit I_AL1 
und I_AL2 im Bruttoschlag ist 
möglich, die Zuwendung 
nach FRL ÖBL wird nur für 
die Hauptnutzungsfläche 
ÖBL gezahlt.  

Die Kombination mit I_GL ist 
möglich, die Zuwendung für 
FRL ISA wird um 
230 EUR/ha reduziert. 

möglich, wenn die Fläche in 
der Förderkulisse 
„Benachteiligte Gebiete“ liegt 
und ein entsprechend 
förderfähiger Nutzungscode 
ausgewählt und die 
entsprechende Kultur 
angebaut wird.   

ÖR1c Blühstreifen in DK                              150 EUR/ha  

ÖR1d Altgrasstreifen (GL)              900/400/200 EUR/ha* 

ÖR2 Vielfältige Kulturen (AL/G)                        60 EUR/ha 

ÖR3 Agroforst (AL/G/GL)                                  200 EUR/ha 

ÖR4 Extensivierung DGL (GL)                       - 50 EUR/ha 

ÖR5 4 Kennarten                                           240 EUR/ha 

ÖR6 Verzicht auf PSM                      - 150/ - 50 EUR/ha** 

ÖR7 Natura 2000                                            40 EUR/ha    

 

                         

* Höhe Zuwendung in Abhängigkeit vom Flächenanteil; ** Abzug wird über NC plausibilisiert 


